1.

Kein Einbezug von Kosten für Nachrüstung auf Flüssiggasbetrieb in 

die Bemessungsgrundlage für private Nutzung von betrieblichen Kfz
1.
Der nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein zur Privatnutzung überlassenes Firmenfahrzeug ist nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage des § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG einzubeziehen. 

2.
Eine Sonderausstattung im Sinne des Gesetzes liegt nur dann vor, wenn das Fahrzeug bereits werkseitig im Zeitpunkt der Erstzulassung damit ausgestattet ist. 

3.
Mit dem Betrag, der nach der 1 %-Regelung als Einnahme anzusetzen ist, werden sämtliche geldwerten Vorteile abgegolten, die sich aus der Möglichkeit einer privaten Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs ergeben; unselbständige Ausstattungsmerkmale können nicht getrennt bewertet werden. BFH, Urteil vom 13.10.2010, VI R 12/09
2.

Keine Eigenheimzulage für Zweitobjekt im EU-Ausland
Es ist europarechtlich nicht geboten, einem unbeschränkt Steuerpflichtigen mit Wohn-sitz im Inland Eigenheimzulage für ein Zweitobjekt im EU-Ausland zu gewähren. BFH, Urteil vom 20.10.2010, IX R 20/09
3.

Keine Fristvorgaben bezüglich innergemeinschaftlicher Leistungen

Es gibt keine feste Frist, innerhalb derer ein Gegenstand bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung in das Bestimmungsland gelangt sein muss. EuGH, Urteil 

vom 18.11.2010, C-84/09

4.

EuGH-Vorlage zu den Voraussetzungen einer steuerfreien 

innergemeinschaftlichen Lieferung 

Dem EuGH werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1.
Erlaubt die Richtlinie 77/388/EWG den Mitgliedstaaten, eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung nur dann anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers buchmäßig nachweist?

2.
Ist es für die Antwort auf diese Frage von Bedeutung

-
ob es sich bei dem Erwerber um einen in einem Drittland ansässigen Unternehmer handelt, der zwar den Gegenstand der Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat versendet hat, aber in keinem Mitgliedstaat umsatzsteuerrechtlich registriert ist, und 

-
ob der Steuerpflichtige die Abgabe einer Steuererklärung über den innergemeinschaftlichen Erwerb durch den Erwerber nachgewiesen hat? BFH, EuGH-Vorlage vom 10.11.2010, XI R 11/09
5.

Heimkosten als außergewöhnliche Belastung

1.
Bei einem durch Krankheit veranlassten Aufenthalt in einem Seniorenheim sind die Kosten für die Unterbringung als außergewöhnliche Belastungen gemäß § 33 Abs. 1 EStG abziehbar. 

2.
Der Aufenthalt kann auch dann krankheitsbedingt sein, wenn keine zusätzlichen Pflegekosten entstanden sind und kein Merkzeichen „H“ oder BI“ im Schwerbehindertenausweis festgestellt ist (gegen BFH-Urteil vom 18.12.2008 – III R 12/07 – BFH/NV 2009, 1102). BFH, Urteil vom 13.10.2010, VI R 38/09
6. 

Kein Zufluss von Arbeitslohn bei Gehaltsverzicht ohne 

wirtschaftlichen Ausgleich – Beherrschender Gesellschafter
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft auf bestehende oder künftige Entgeltansprüche, so fließen ihm insoweit keine Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zu, als er dadurch eine tatsächliche Vermögenseinbuße erleidet. 
Streitig ist die Nachversteuerung vertraglich zugesagten, aber nicht zur Auszahlung gebrachten Weihnachtsgeldes. BFH, Urteil vom 03.02.2011, VI R 4/10
7. 

Zu den Voraussetzungen einer finanziellen Eingliederung einer Organgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft – 

Grundsatz der Rechtsformneutralität -

Änderung der Rechtsprechung
Eine finanzielle Eingliederung i.S. des § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG setzt sowohl bei einer Kapitalgesellschaft als auch bei einer Personengesellschaft als Organträger eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft an der Organgesellschaft voraus. Deshalb reicht es auch für die finanzielle Eingliederung einer GmbH in eine Personengesellschaft nicht aus, dass letztere nicht selbst, sondern nur ihr Gesellschafter mit Stimmenmehrheit an der GmbH beteiligt ist (Änderung der Rechtsprechung im BFH-Urteil vom 20.01.1999, XI R 69/97, BFH/NV 1999, 1136). BFH, Urteil vom 01.12.2010, XI R 43/08
